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Thema: »Wirtschaftskriminalität«

vorrangig vor den institutionalisier-
ten Sanktionen des Strafrechts ge-
nannt. Bemerkenswert ist aber, daß
beim antiautoritären, libertinären
Anarchismus (so wohl die Selbstbe-
schreibung) drei Fragezeichen in
der Spalte zur Form des sozialen
Ausschlusses stehen. Vermutlich
stehen sie da, weil die antiautoritäre
Haltung gar keine Form der Verge-
sellschaftung ist, also immer nur
für sich selbst sprechen kann.
Wenn aber jede Vergesellschaftung
den Ausschluß bestimmter Perso-
nen praktiziert, dann erscheint mir
eine Fundamentalkritik zu hilflos
und eine konkrete Kritik an illegiti-
men Praktiken angemessener. Kritik
an einer Kriminologie, die Herr-
schaftswissen anhäuft und sonst
nichts, ist unbestritten. Aber wenn
soziale Kontrolle unvermeidlich ist,
dann wünsche ich mir eine konkre-
te Kritik an konkreten Mißständen. 

Die Autoren haben einen ande-
ren Kritik-Begriff. Sie orientieren
sich an den kritischen Schriften
von Kant über Hegel zu Marx und
umschreiben dies mit: »Analyse der
gesellschaftlichen Bedingung von
Herrschaft und Ungleichheit«
(S. 19). Fragen wir also, ob die Dar-
stellung der Institutionen »Verbre-
chen & Strafe« und »Schwäche &
Fürsorge« (S. 29 und 57 ff.) heute
noch überzeugt. Beide werden als
Herrschaftsverhältnisse rekonstru-
iert, denn es wird in beiden je un-
terschiedlich, aber konsonant der
»Ausschluß von Personen« mora-
lisch legitimiert. Entweder über
»Law-and-Order-Kampagnen« oder
einer »Kultur der Benevolenz«

(S. 70). Jedenfalls werden Konflikte
personalisiert und moralisiert. Kri-
minologie ist aus dieser Perspektive
Herrschaftswissen. Dies bleibt sie
auch, wenn sie sich den Opfern zu-
wendet; denn auch diese Zuschrei-
bung sei zwingend damit verbun-
den, das Opfer als »schwach und
hilfsbedürftig« zu definieren oder
aus der Opfer-Perspektive nach ei-
nem »Täter« zu fahnden. 

Ich denke, auch in Zeiten der
Freiheitsstrafenvermeidung bleibt
die Drohung mit der Freiheitsstrafe
als letztem Mittel charakteristisch
für das Teilsystem »Verbrechen &
Strafe«. Der herrschaftskritische
Blick auf dieses Teilsystem und die
Betonung der Systemmängel der
»Kultur der Benevolenz« bleibt
wichtig für diejenigen, die popu-
listische Vereinfachungen vermei-
den wollen. Aber die Analyse der
Transformation der kriminologi-
schen Diskurse muß noch geschrie-
ben werden. Auch eine Opferper-
spektive kann den Sinn für kriti-
sche Traditionen (schon für sich ein
paradoxes Unterfangen) bewahren,
wenn sie Situationen rekonstruiert,
die das Leid der Opfer steigern.
»Kritisch« sind nicht bestimmte Po-
sitionen, das Etikett »kritisch« sollte
vielmehr der Kultur der Anerken-
nung von Differenz vorbehalten
bleiben.
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